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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1978

Norm

StGB §5 Abs1 B

Rechtssatz

Die bloße Erkennbarkeit einer Sachverhaltsverwirklichung, die einem gesetzlichen Tatbild entspricht, reicht zur

Annahme eines Handelns mit - auch im bedingten - Vorsatz nicht aus.
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